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Die Stadt Furth erlasst aufgrund der Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes
i.d.F. d. Bek. vom 04.02.1977 (BayRS 2024-1-1), zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom
21.07.1989 (GVBI. S. 361), sowie der Art. 22 des Kostengesetzes i.d.F. d. Bek. vom
25.06.1969 (BayRS 2013-1-1-F folgende Satzung:

§ 1 Benutzung

Fur das Ausstellen bzw. Verlangern eines Benutzungsausweises werden folgende Ge-
biihren erhoben
- Erwachsene: 20,-- DM jahrlich
- Auszubildende, Schiler und Schiilerinnen, Studenten und Studentinnen: 10,--
DM jéahrlich

Die Benutzung der Bestande im Lesesaal ist ohne Benutzungsausweis moglich. Der
Ausweis gilt auch flr die Benutzung des Stadtarchivs.

8§ 2 Fernleihe

Bei Fernleihbestellung wird ein Portokostenanteil in Hohe von 2,00 Euro pro Bestellung
fallig. Er ist bei dem Erwerb des Fernleihscheines zu entrichten.

§ 3 Mahnung

Bei Uberschreiten der gesetzten Ausleihfrist in Orts- und Fernleihe erfolgt eine Mah-
nung. Die Gebuhr hierflr belauft sich, wenn keine Verlangerung beantragt wurde, pro
Mahnung auf: 5,-- DM.

8 4 Auslagen

Folgende Auslagen werden erhoben
1. Postgebihren bei der Zusendung von Aufsatzkopien.
2. Kopien aus Biichern der Stadtbibliothek in der Fernleihe
a) Normalformat: 0,30 DM
b) Grof3format: 0,50 DM
§ 5 Veroffentlichungsgebihren
Fur die Zustimmung zu Reproduktionen zum Zwecke von Verdoffentlichungen wird eine
Gebuhr erhoben. Sie betragt je nach Reproduktionsobjekt und Veroéffentlichungsart

20,-- DM bis 400,-- DM.

§ 6 Entstehung der Falligkeit der Gebuhrenschuld
1. Die Gebihrenschuld entsteht mit Inanspruchnahme der Leistung.
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2. Die Geblhren und Auslagen werden nach Inanspruchnahme der Leistung und Mit-
teilung der festgesetzten Hohe fallig.

8 7 Gebuhrenschuldner

Gebuhrenschuldner ist, wer die Leistungen des Stadtarchivs in Anspruch nimmt. Meh-
rere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt
Furth in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebuhrensatzung fur das Stadtarchiv Firth
vom 06.12.1983 (Amtsblatt Nr. 45 vom 16.12.1983) i.d.F. vom 11.11.1987 (Amts-
blatt Nr. 45 vom 11.12.1987) aul3er Kraft.



	§ 1 Benutzung 
	§ 2 Fernleihe 
	§ 3 Mahnung 
	§ 4 Auslagen 
	§ 5 Veröffentlichungsgebühren 
	§ 6 Entstehung der Fälligkeit der Gebührenschuld 
	§ 7 Gebührenschuldner 
	§ 8 Inkrafttreten 

